
 
 
Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang  
 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

ZUM BEBAUUNGSPLAN „RICHARD-WAGNER-STRASSE, SCHÖNTALER STRASSE“ 

 
Neufestsetzung im Bereich „Schöntaler Straße Flst. Nr. 1385 (teilweise), Flst. Nr. 1421, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1433, 1435, Limpurgweg 
Flst. Nr. 1424“ 
 
Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wird der bisherige Bebauungsplan „Richard-Wagner-Straße, Schöntaler Straße“, Planbereich 02.09/1 aufge-
hoben. 
 
 
Planbereich 02.09/3 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange.  
 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t : Backnang, 19.10.2023 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Großmann
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Anregungen Amt 30 Stellungnahme 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht nachgegangen werden.  
 
Der hier angewandte Stellplatzschlüssel wurde vom Gremium als Grund-
satzbeschluss für alle Neubauvorhaben dieser Dimensionierung be-
schlossen. Die Forderung nach weiteren Stellplätzen würde diesem 
Grundsatzbeschluss widersprechen.  
 
Die notwendigen Stellplätze werden auf Ebene des Baugesuches abge-
prüft und sichergestellt.  
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Anregungen Amt 66 Stellungnahme 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Syna GmbH Stellungnahme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wurde aufgenommen. 
 
Die entsprechende Fläche für Versorgungsanlagen wurde gemäß Plan-
zeichenverordnung (PlanzV) nachrichtlich in die Planzeichnung über-
nommen.  
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Anregungen Syna GmbH Stellungnahme 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
 

 
 

 
 
 
 
Derzeit ist von keiner gastronomischen Nutzung nach 22:00 Uhr auszu-
gehen.  
Sollte eine gastronomische Nutzung nach 22:00 Uhr stattfinden, wird 
dies entsprechend auf Ebene des Baugesuches geklärt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird im Rahmen der erneuten Auslegung vorgelegt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Deutsche Telekom Technik GmbH   
 

Stellungnahme 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht nachgegangen werden da die Stellungnahme 
bereits überholt ist. Die in der Stellungnahme angesprochene Telekom-
leitung wurde bereits umgelegt.  
 
Hierfür zuständig war die Technikniederlassung PTI 21 B1. Die Abstim-
mung hat bereits im Frühjahr 2022 stattgefunden. Die Ausführung bzw. 
Umverlegung hat dann im Mai-Juni 2023 stattgefunden. 
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Anregungen Deutsche Telekom Technik GmbH   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH 
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Anregungen Bürger 1 

 

Die Anregung wurde aufgenommen und die Planzeichnung entsprechend 
angepasst. 
Die Stellplätze wurden in Richtung Westen verschoben, sodass mehr 
Rangierfläche für die ein- und ausparkenden PKWs entsteht. 
 
Die nachfolgende Darstellung zeigt die neuen Fahrradien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wurde aufgenommen. 
 
Die entsprechende Fläche für Versorgungsanlagen wurde gemäß Planzei-
chenverordnung (PlanzV) nachrichtlich in die Planzeichnung übernom-
men.  
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Anregungen Bürger 1 
 

 
 

Der Anregung kann nicht nachgegangen werden. 
 
Es bestanden Überlegungen die Station im Bereich Schöntaler Straße 2 
zu errichten. Dieser Standort wurde jedoch, aufgrund des Baumes und 
dessen Wurzeln, ausgeschlossen. 
Der zweite Standort war im vorderen Bereich des Aspa-Grundstücks in 
Richtung Schöntaler Straße. Dieser Standort wurde aufgrund der Tiefga-
rage, als auch aus gestalterischen Gründen verworfen. 
Weitere Standorte waren in diesem Bereich nicht zu finden, da man auf-
grund keiner verfügbaren öffentlichen Flächen auf private Grundstücks-
eigentümer angewiesen ist. Darüber hinaus ist es technisch sinnvoll, 
wenn die Station so nah wie möglich an dem neuen Übergabepunkt zum 
Neubauprojekt Aspa im Technikraum im Westen des Gebäudes errichtet 
wird. 
 

- Ecke Schöntalerstraße/Limpurgweg: Hier ist der Platz für eine 
solche technische Anlage zu gering. 

- Der Einwand, dass der geplante Standort für Wartungen ungeeig-
net ist, kann nicht bestätigt werden. Im Zweifel kann auch wo-
anders geparkt werden, wenn „Schwarzparker“ den geplanten 
Stellplatz vor der Station zuparken. 

- Weiterbetrieb der bestehenden Station Schöntaler Str. 6: Diese 
ist vollständig ausgelastet und wir können das Neubauprojekt 
nicht anschließen. Deshalb wird eine neue Station errichtet. 
Hinzu kommt noch eine Verbesserung der Zugänglichkeit, da die 
bestehende Station ja sehr versteckt und schlecht zugänglich 
ist. 

- Der Stromleitungsplan wird erst zur konkreten Baumaßnahme 
detailliert.  

-  
Die Trafostation wird auf Ebene des Baugesuches auf die Einhaltung der 
entsprechenden Richtwerte geprüft. Grundsätzlich sind diese standardi-
siert und entsprechen den Richtwerten für ein allgemeines Wohngebiet. 
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